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Maklerprovision im Kaufvertrag sichern: Klauseln, Kosten und Irrtümer 

Abwälzungsprovision, § 656d 
BGB als neue Idee?

Fünf Irrtümer zur 
Maklerklausel

 Deklaratorische Klausel, konstitutive 
Klausel, Übernahmeklausel

 Zulässigkeit, Erwerbsnebenkosten, 
14-Tages-Wartefrist

 Unterschiedliche Wirkungen von 
deklaratorischer und konstitutiver 
Klausel

 Formular zur konstitutiven Makler-
klausel

 Tipp zu den erhöhten Notargebühren

 Idee: Vom Verkäufermarkt zum Käufer-
markt, neue „Verhandlungsmasse“ 
schaffen bei der Provision?

 Unterschiede Doppelprovision (§ 656c 
BGB) – Später abzuwälzende Provision 
(§ 656d BGB).

 Zwei Abwälzungsvarianten mit unter-
schiedlichen Folgen

 Vorteile und Nachteile der „Abwälzungs-
provision“.

 Erster Irrtum:   Notare dürfen keine
Maklerklausel verwen-
den.

 Zweiter Irrtum: Die Formulierung der
Maklerklausel ist ohne
Bedeutung. 

 Dritter Irrtum:   Die Maklerklausel erhöht 
immer die Erwerbsneben-
kosten.

 Vierter Irrtum:   Bei Doppelprovision
hängt die Zahlungs-
pflicht von der Erfüllung
lung der anderen Ver-
tragsseite ab.

 Fünfter  Irrtum: Es gibt keine Pflicht
zur Beurkundung der
Maklerklausel.

Maklerklauseln im Überblick



„Deklaratorische“
„Der Käufer bestätigt, an die Makler-
firma X die Provision in Höhe von 3,57 % 
des Kaufpreises inkl. Mehrwertsteuer zu 
zahlen, fällig bei Wirksamkeit des 
Kaufvertrages“

Oder
„Verkäufer und Käufer bestätigen, an die 
Maklerfirma X die Provision in Höhe von 
jeweils 3,57% des Kaufpreises inkl. Mehr-
wertsteuer zu zahlen, fällig bei Wirksam-
Weit des Kaufvertrages“

Zulässig für Notar: Immer, vgl. Rund-
schreiben der Bundesnotarkammer vom 2. 
Juni 2015, nur Vorfälligkeitsklauseln und 
Zwangsvollstreckungsunterwerfung sind 
unzulässig.

Erhöhung der Erwerbsnebenkosten:
Nein

„Der Verkäufer schuldet der Makler-
firma X die Maklerprovision in Höhe von 
7,14% des Kaufpreises incl. Mehrwert-
steuer. Der Käufer übernimmt die 
Provisionsverpflichtung des Verkäufers 
in Höhe von ….% des Kaufpreises und 
verpflichtet sich zur Zahlung an die 
Maklerfirma X“

Zulässig für Notar: Ja, zwingend 
beurkundungsbedürftig.

Erhöhung der Erwerbsnebenkosten:
Ja, Grunderwerbsteuer, Kosten 
Grundbuchamt und Notargebühren 
erhöhen sich.

„Konstitutive“
„Der Käufer erklärt, dass ihm das Kaufobjekt von der Mak-
lerfirma X nachgewiesen und vermittelt wurde. Der Käufer 
verpflichtet sich daher im Wege eines echten Vertrages 
zugunsten Dritter in Vereinbarung mit dem Verkäufer, die 
Maklerprovision in Höhe von 3,57 % des Kaufpreises 
inklusive Mehrwertsteuer an die vorgenannte Maklerfirma zu 
zahlen. Die Maklerfirma erwirbt aus dieser Vereinbarung ei-
nen eigenen Anspruch gemäß § 328 BGB gegen den Käufer. 
Der Anspruch ist fällig mit wirksamem Zustandekommen die-
ses Kaufvertrages. Der Notar belehrte wie folgt: …..“

Zulässig für Notar: Nein, es sei denn: Es droht die konkrete 
Ausübung eines Vorkaufsrechts, dann ist die Klausel sogar 
geboten

Erhöhung der Erwerbsnebenkosten: Nur Notargebühren 
erhöhen sich

14-Tages-Wartefrist wegen der Maklerklausel, weil 
„Verbrauchervertrag“: Nein, Eigenschaften der eigentlichen 
Vertragsparteien sind entscheidend, nicht des dazutretenden
Maklers

Einfache Maklerklausel Übernahmeklausel

 Dient der Sicherung der Maklerprovision
 Dient auch den Interessen der Kaufvertragsparteien

Die Maklerklausel im Immobilienkaufvertrag

Vertrag zugunsten Dritter 



Deklaratorische Klausel 
zu Lasten Verkäufer

oder

Abtretung des (Teil-) 
Kaufpreises

Deklaratorische Klausel 
zu Lasten des Käufers

oder

Konstitutive Klausel zu 
Lasten des Käufers (Nur 
bei konkret drohender Aus-
übung eines Vorkaufs-
rechts)

Übernahmeklausel zu 
Lasten des Käufers / 
Verkäufers

Zusätzlich unter Umständen 
Abtretung des (Teil-)Kauf-
preises

Deklaratorische Klausel zu 
Lasten des Käufers

oder

Deklaratorische Klausel zu 
Lasten des Verkäufers (oder 
Abtretung des Teilkaufprei-
ses)

oder

Deklaratorische Klausel zu 
Lasten beider Vertragspar-
teien

oder

Konstitutive Klausel zu Las-
ten des Käufers (Nur bei 
konkret drohender Ausü-
bung eines Vorkaufsrechts)

Sicherung der Provision durch Maklerklausel

Bei reiner 
Innenprovision 

Bei später abzuwäl-
zender Provision

Bei DoppelprovisionBei reiner 
Außenprovision



Maklerklausel ist eigener Anspruchs-
grund

„Repariert“ unter Umständen 
Probleme des Anspruchs 
nach § 652 BGB

§ 652 BGB

Einfache Maklerklausel

und / oder

1. Maklervertrag

2. Nachweis/Vermittlung

3. Hauptvertrag

4. Ursächlichkeit

§ 652 BGB

M

KV Hauptvertrag (3)

Maklerklausel § 328 BGB

M

KV Kaufvertrag + Maklerklausel, 328 BGB



Maklerklauseln

Einfache KlauselEchter Vertrag zugunsten Dritter

(„Konstitutive“ Klausel)

 Grunderwerbsteuer (-) bei richtiger 
Formulierung

 Grundbuchamt, bisher (-)
 Notar (+), aber nur geringfügig und nur 

bei „Gebührensprung“

Ja

Ja, da beurkundet und Neubegründung
der Provision

Ja, da neue Rechtsgrundlage neben
§ 652 BGB geschaffen wird

Ausgeschlossen sind alle „erkannten und 
erkennbaren Einwände“ gegen den 
Provisionsanspruch

(„Deklaratorische“ Klausel)

Nein

Nein

Nein, zwar beurkundet, aber keine 
Neubegründung der Provision

Ja, aber begrenzt

 Ist Auslegungsfrage im Einzelfall
 Wirkung i.d.R. nur, wenn vorher 

zwischen den Parteien Ungewiss-
heit bestand

Höhere Kosten

Schutz vor Wi-
derrufsrecht

Schutz vor Ein-
wänden

Wirkung bei Vor-
kaufsrechten



Maklerklausel / § 328 BGB / Doppelprovision

Der Verkäufer hat die Maklerfirma

........................................................

mit der Suche nach einem geeigneten Käufer für das Kaufobjekt beauftragt. Der Verkäufer hat mit der Maklerfirma vereinbart, dass die Provision zur 
Hälfte durch den Käufer zu zahlen ist.

Angesichts der Bedeutung dieser Nebenkostenposition wollen Verkäufer und Käufer eine eindeutige Vereinbarung treffen wie folgt: 

Der Käufer erklärt, dass ihm das Kaufobjekt von der vorbezeichneten Maklerfirma nachgewiesen / vermittelt wurde. Der Käufer verpflichtet sich daher im 
Wege eines echten Vertrages zugunsten Dritter in Vereinbarung mit dem Verkäufer, die Maklerprovision in Höhe von .... % des Kaufpreises inklusive 
Mehrwertsteuer an die vorgenannte Maklerfirma zu zahlen. Die Maklerfirma erwirbt aus dieser Vereinbarung einen eigenen Anspruch gemäß § 328 BGB 
gegen den Käufer.

Der Verkäufer verpflichtet sich,  eine Verkäufer-Maklerprovision in Höhe von ... % des Kaufpreises inklusive Mehrwertsteuer an die vorgenannte Maklerfir-
ma zu zahlen. 

Die Ansprüche sind fällig mit wirksamem Zustandekommen dieses Kaufvertrages.

Der Notar wies die Parteien auf Folgendes hin: 

- Die vorbezeichnete Vereinbarung begründet die Provisionspflicht des Käufers selbstständig und unabhängig von der gesetzlichen Regelung in
§ 652 BGB.

- Die vorbezeichnete Maklerfirma kann die Zahlung der Provision vom Käufer daher nach der hier getroffenen Vereinbarung unter Umständen auch 
dann verlangen, wenn ansonsten zwischen dem Käufer und der Maklerfirma kein wirksamer Maklervertrag zustande gekommen sein sollte. 

- Gerade durch die Beurkundung der Vereinbarung können damit möglicherweise bestehende Informationsrechte und Widerrufsrechte des Käufers  als 
Verbraucher faktisch ausgeschlossen sein.

- Durch die vorstehende Regelung wird keine Erhöhung der Grunderwerbsteuer bewirkt, da klargestellt ist, dass der Käufer keine Provision des 
Verkäufers übernimmt. Nach der Kostenrechtsprechung muss der Notar aber die Maklerprovision auf den Geschäftswert (Höhe des Kaufpreises) 
aufschlagen. Dies führt dann zu einer geringfügigen Erhöhung der Notargebühren, wenn hierdurch ein  „Gebührensprung“ in der gesetzlichen 
Gebührentabelle ausgelöst wird. 

- Verkäufer und Käufer erklären: Trotz Belehrung durch den Notar entspricht die Aufnahme der Klausel zur Absicherung des Maklers unserem Willen.



Zusätzliche Belehrung zu den Kosten bei Maklerklauseln

Der Notar wird dem Käufer den Erhöhungsbetrag mitteilen. Im Rahmen 
dieser Maklerklausel ist der Käufer dann berechtigt, diesen Erhöhungs-
betrag von der Maklerprovision abzuziehen, sodass im Ergebnis kein Mehr-
aufwand des Käufers entsteht. Der Notar rät dem Käufer dazu, neben der 
hier getroffenen Vereinbarung auch im Rahmen der üblichen Provisions-
vereinbarung sich dies vom Makler bestätigen zu lassen.



Kaufpreis Notargebühren 7,14% Provision Kaufpreis + Provision Notargebühren Veränderung

50.000,00 330,00 3.570,00 53.570,00 384,00 + 54,00

100.000,00 546,00 7.140,00 107.140,00 546,00 0

150.000,00 708,00 10.710,00 160.710,00 762,00 + 54,00

200.000,00 870,00 14.280,00 214.280,00 970,00 + 100,00

250.000,00 1.070,00 17.850,00 267.850,00 1.170,00 + 100,00

300.000,00 1.270,00 21.420,00 321.420,00 1.370,00 + 100,00

350.000,00 1.370,00 24.990,00 374.990,00 1.470,00 + 100,00

400.000,00 1.570,00 28.560,00 428.560,00 1.670,00 + 100,00

450.000,00 1.770,00 32.130,00 482.130,00 1.870,00 + 100,00

500.000,00 1.870,00 35.700,00 535.700,00 2.030,00 + 160,00

550.000,00 2.030,00 39.270,00 589.270,00 2.190,00 + 160,00

600.000,00 2.140,00 42.840,00 642.840,00 2.350,00 + 160,00

700.000,00 2.510,00 49.980,00 749.980,00 2.670,00 + 160,00

800.000,00 2.830,00 57.120,00 857.120,00 3.150,00 + 320,00

900.000,00 3.150,00 64.260,00 964.260,00 3.470,00 + 320,00

1.000.000,00 3.470,00 71.400,00 1.071.400,00 3.790,00 + 320,00

Gebührentabelle

 Gebühren erhöhen sich nur, wenn durch die Addition ein „Gebührensprung“ in der Gebührentabelle erfolgt

 Gebühr betrifft nur die Verfahrensgebühr, nur dort Erhöhung durch Maklerklausel. Der Notar erhält auf den Kaufpreis weitere Gebühren 
(die sich aber nicht durch die Maklerklausel erhöhen).

 Gebühren sind Nettobeträge, es kommt also Mehrwertsteuer hinzu.



Die Maklerklausel § 328 BGB

 Beseitigt i.d.R. alle  Provisionsprobleme  (auch Widerrufsprobleme)

 Ist das einzige Mittel, beim  Vorkaufsrecht  Provision zu erlangen

 Gibt einen weiteren Anspruch  neben § 652 BGB

 Ist Notaren nur erlaubt  wenn entsprechend ausführliche Belehrung und ein 
konkretes Vorkaufsrecht droht (z.B. bei konkret drohender Vorkaufsrechts-
ausübung)

 Ist bei richtiger Formulierung nicht mit höherer Grunderwerbsteuer  
verbunden (unter Umständen aber höhere Kosten beim Notar)

 Kann niemals die Ansprüche des Maklers verringern  (kein Vertrag zu 
Lasten Dritter zulässig)

 Führt nicht zur  Zwei-Wochen-Wartefrist  zwischen Entwurf und 
Beurkundung (Makler ist zwar „Unternehmer“, es kommt aber auf die 
unmittelbaren Vertragspartner an)



Käuferprovision bei Erstakquise beim Verkäufer

§ 656 c BGB

Konstellation: - Verkäufer soll 3,57% zahlen

- Käufer soll 3,57 % zahlen

- Verträge werden nacheinander abgeschlossen (Erst 
mit Verkäufer, dann später mit gefundenem Käufer 
über Exposé und Textform)


1. Immer gleiche Höhe erforderlich („Gleichlauf der Provisionen“)

- Bei Vereinbarung: Nur einheitliche Höhe zulässig

- Bei nachträglicher Senkung auf einer Seite (Erlass): Wirkt automa-
tisch auch zugunsten der anderen Seite

2. Bestätigung der Zahlung ist nicht Zahlungsvoraussetzung
der anderen Provision

3. Fälligkeit

Verkäufer will üblicherweise erst zahlen nach Erhalt des Kaufprei-
ses

Käufer zahlt bei wirksamem Zustandekommen des Kaufvertrages 

§ 656 d BGB

Konstellation: - Verkäufer schuldet volle Provision (z.B. 7,14%)

- Verkäufer oder Makler wälzt Provisionsteile
später auf Käufer ab


1. Gleiche Höhe nicht erforderlich

z.B.: Verkäufer 4% , Käufer 2 % 

Aber: Auf Käufer darf nur bis zu 50% abgewälzt werden

Aber: Nachträgliche -erfolgreiche – Verhandlungen von Verkäu-
fer und Käufer kommen auch dem anderen zugute (trotz)
unter Umständen unterschiedlicher Höhe, z.B. 4% und 2%)

2. Bestätigung der Zahlung ist Zahlungsvoraussetzung der
anderen Provision

3. Fälligkeit: Spät bei beiden Parteien

Verkäufer will üblicherweise erst zahlen nach Erhalt des Kauf-
preises

Käufer muss erst zahlen, wenn Zahlung des Verkäufers nachge-
wiesen ist, also auch spät

Doppelprovision Später abzuwälzende Provision

Vorüberlegung: - Alleinige Außenprovision ist bei EFH / WE unzulässig, alleinige Innenprovision ist zulässig



1. Variante:  Durch Verkäufer-Käufer-
Vereinbarung

„Der Verkäufer hat mit der Maklerfirma XY eine 
Provision in Höhe von 7,14% des Kaufpreises 
inklusive Mehrwertsteuer vereinbart. Verkäufer 
und Käufer vereinbaren hiermit, dass der 
Käufer hiervon xy % (0,1%-3,57%) übernimmt.“

 Notarielle Beurkundung erforderlich, da 
Käufer gegenüber Verkäufer neben dem 
Kaufpreis eine weitere Verpflichtung 
übernimmt.

 Erhöhung der Erwerbsnebenkosten nicht 
vermeidbar (Grunderwerbsteuer, Notar, 
Grundbuchamt). 

2. Variante:  Durch Käufer-Makler-
Vereinbarung

Der Verkäufer hat mit der unterzeichnenden 
Maklerfirma eine Provision in Höhe von 7,14% 
des Kaufpreises inklusive Mehrwertsteuer 
vereinbart. Makler und Kaufinteressent 
vereinbaren hiermit, dass der Kaufinteressent 
im Wege der Schuldübernahme  hiervon xy % 
(0,1%-3,57%) übernimmt.“

•Keine notarielle Beurkundung erforderlich, 
da es sich um eine Vereinbarung zwischen 
Makler und Käufer handelt

•Keine Erhöhung der Erwerbsnebenkosten


Achtung:
Bei MFH / Gewerbe / Grundstück 
Abwälzungsprovision ohne jede 
Einschränkung möglich:

- Mehr als die Hälfte

- Reduzierung nur bei einer Seite 
zulässig

- Nachweis der Zahlung nicht er-
forderlich

Abwälzung gem. § 656d BGB

Gemeinsamkeiten:

- Nur bis zur Hälfte der 
Ausgangsprovision

- Bei Reduzierung: Muss 
auch anderer Partei 
gewährt werden

- Nachweis der Zahlung des
Verkäufers erforderlich



 Verkäufer erhält die Chance, nachträglich im 
Verhandlungswege bis zu 50% abzuwälzen.

 Klausel ist flexibler als Doppelprovision, da 
Abwälzung bis zur Höhe der Hälfte möglich ist.

 Keine Beurkundungspflicht bei Vereinbarung 
Makler-Käufer, daher keine Erhöhung der 
Erwerbsnebenkosten.

 Bewerbung mit „für den Käufer provisionsfrei“ 
zulässig.

 Bei Vereinbarung Verkäufer – Käufer gravie-
rende Haftungsvorteile für den Makler. (keine 
unmittelbare rechtsgeschäftliche Verbindung 
Makler-Käufer, also keine Haftung gegenüber 
Käufer).

 „Einstieg“ mit 7,14% beim Verkäufer unter Um-
ständen nicht einfach (weil auch Kaufpreis unter 
Druck steht).

 Verkäufer wird über Kaufpreis und Provision mit 
Käufer verhandeln, dann geht das unter Um-
ständen zu Lasten der Provision (Aber: Nur durch 
Kulanz des Maklers, rechtlich ist Verkäufer zu 
7,14% verpflichtet!)

 Beurkundungspflicht bei Verkäufer-Käufer-Ver-
einbarung, dann dort Erhöhung der Erwerbsne-
benkosten.

 Käuferprovision wird erst fällig, wenn Verkäufer-
teil gezahlt und Zahlung nachgewiesen ist. (Zeit-
und Ausfallrisiko).
Tipp: In diesen Fällen keine hinausgeschobene 
Fälligkeit der Verkäuferprovision vereinbaren (also 
nicht: „Fällig nach Eingang des Kaufpreises“)

Abwälzungsprovision § 656d BGB

Vorteile Nachteile



Haftung des Maklers 

Abgewälzte Innenprovision

 Stets zulässig in beliebigen Va-
rianten bei Gewerbeimmobilie, 
Grundstück, Mehrfamilienhaus 
(„GGM“)

 Bei sonstigen Immobilien:

- Nur Provision in gleicher Höhe zu-
lässig,

- Erlass wirkt auch gegenüber anderer
Partei,



 Doppelte rechtsgeschäftliche Ver-
bindung, also Haftung gegenüber 
Verkäufer und Käufer nicht zu ver-
meiden

 Verschärfte Haftung kann vermie-
den werden

- Bei Verkäufer und Käufer: Kein
„Berater“
- Bei Verkäufer: Kein Alleinauftrag

 Stets zulässig bei „GGM“

 Bei sonstigen Immobilien: 
Nur zulässig bei Erstkon-
takt beim Käufer („Such-
auftrag“), unzulässig, 
wenn Immobilie schon „im 
Bestand“ ist. 



 Nur Haftung gegenüber 
Käufer, wenn rechtsge-
schäftliche Verbindung 
zum Verkäufer vermieden 
wird (Kein Auftrag, kein 
Alleinauftrag / nur isolierte 
Vollmacht)

 Stets zulässig bei „GGM“

 Bei sonstigen Immobilien: 
stets zulässig, wenn Erst-
kontakt beim Verkäufer



 Nur Haftung gegenüber Ver-
käufer

 Verschärfte Haftung kann 
vermieden werden, wenn auf 
Alleinauftrag verzichtet wird

 Innenprovision ohne 
Alleinauftrag!!!

 Stets zulässig bei „GGM“ in 
allen Varianten.

 Bei sonstigen Immobilien: 

- Nur Abwälzung bis zur Hälfte
zulässig, 

- Erlass wirkt auch gegenüber  
anderer Partei,

- Käufer schuldet Zahlung erst, 
wenn Zahlung des Verkäufers 
nachgewiesen ist.



 Wie bei „Innenprovision“ (vgl. 
links)

 Keine Haftung des Maklers ge-
genüber Käufer, wenn Ver-
käufer die Provision abwälzt 
und Makler daher keine rechts-
geschäftliche Verbindung zum 
Käufer hat. (Anders, wenn Ma-
kler die Abwälzung mit Käufer 
direkt vereinbart)

Haftung: Haftung: 

Idealfall zur Haftung: 

Haftung: 

Provisionsarten:

Doppelprovision

Haftung: 

Außenprovision Innenprovision



 Erster Irrtum: Notare dürfen keine Maklerklausel verwenden.

Falsch, da: - Zwingend bei „abgewälzter Provision“
- Geboten bei Vorkaufsrechten
- Sinnvoll bei Doppelprovision

 Zweiter Irrtum: Die Formulierung der Maklerklausel ist ohne Bedeutung. 

Falsch, da: - Schutz beim Vorkaufsrecht nur, wenn eigener Anspruch des Maklers in der Klausel
formuliert wird

 Dritter Irrtum: Die Maklerklausel erhöht immer die Erwerbsnebenkosten.

Falsch, da: - Grunderwerbsteuer erhöht sich nur bei Übernahmeklausel
- Notargebühren erhöhen sich nur bei konstitutiver Klausel und bei Übernahmeklausel

 Vierter Irrtum: Bei Doppelprovision hängt die Zahlungspflicht von der Erfüllung der anderen Vertragsseite ab.

Falsch, da: - § 656c BGB sieht dies nicht vor (anders bei § 656d BGB „abgewälzte Provision“)

 Fünfter Irrtum: Es gibt keine Pflicht zur Beurkundung der Maklerklausel

Falsch, da: - Beurkundungspflicht besteht bei Abwälzung der Provision gem. § 656d BGB, wenn                                
Abwälzung zwischen Verkäufer und Käufer vereinbart wird              

Fünf Irrtümer zur Maklerklausel 


